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(2) Die Entfernung starker Äste muß von einer 
Stelle aus bewirkt werden, die sich über dem ab
zusägenden Ast befindet.

(3) Ausgesägtes Holz, das auf Verkehrswege fällt, 
ist sofort zu entfernen.

§ 53
Arbeiten auf Dächern und an freien Giebelwänden

(1) Vor Beginn der Arbeiten auf Dächern sind die 
Arbeitsbereiche, z. B. auf Straßen, Höfen usw., mit 
vorschriftsmäßigen Warnzeichen abzusperren.

(2) Beim Besteigen von Dächern müssen die Be
schäftigten geeignete Schutzschuhe tragen und mit 
Sicherheitsgürtel und -leine ausgerüstet sein. Die 
Sicherheitsleine darf nicht an Schornsteinen und 
Fensterkreuzen befestigt und auch nicht über 
scharfe Kanten gelegt werden.

(3) Befinden sich auf Dächern Laufbretter, dann 
dürfen nur diese beim Begehen des Daches benutzt 
werden. Vor ihrem Betreten ist zu prüfen, ob sie 
unfallsicher sind.

(4) Auf steilen Dächern dürfen sich die Beschäf
tigten nur kriechend fortbewegen. Diese Arbeiten 
sind stets von zwei Personen gemeinschaftlich aus
zuführen, von denen die eine von einem gesicher
ten Standpunkt aus beobachten und sichern kann.

(5) An oder auf steilen Dächern muß von Leitern 
aus gearbeitet werden. Befinden sich Einhänge
haken auf den Dächern, so sind diese erst zu be
nutzen, nachdem ihre Festigkeit durch Ziehen an 
der eingehängten Leiter geprüft wurde. Die Leiter 
muß außerdem mit einer Sicherheitsleine gesichert 
werden.

(6) Beim Betreten von Zink- und Oberlicht
dächern ist besondere Vorsicht geboten. Während 
der Wintermonate muß der Schnee entfernt und 
bei Glätte gestreut werden.

(V) Bei der Arbeit oberhalb und in der Nähe von 
Lichtschächten dürfen die Fensterrahmen nicht be
treten werden. Wenn erforderlich, sind sie mit 
starken Brettern auf fester Grundlage zu über
brücken. Glasflächen zu betreten ist verboten.

(8) Hausschornsteine oder Dachgesimse dürfen 
weder bestiegen noch beim Ausführen von Arbeiten 
benutzt werden.

(9) Zum Aufwinden oder » Heraufziehen von 
Material, Werkzeug usw. auf die Dächer sind aus
reichend starke Leinen zu verwenden; die Beschäf
tigten müssen außerhalb des Gefahrenbereiches 
stehen.

(10) Beim Entfernen von Ziegel- oder Schiefer
resten usw. aus Dachrinnen ist nach den Vorschrif
ten des Abs. 5 zu verfahren.

(11) Vor dem Benutzen eines Fahrstuhls zu Ar
beiten an freistehenden Giebelwänden sind die 
dazu verwendeten Seile usw. auf ihre Gebrauchs
fähigkeit und die Art ihrer Befestigung zu prüfen,

§ 54
Arbeiten am Dachgestänga

Arbeiten am Dachgestänge sind vom Laufbrett 
aus vorzunehmen. Auf den Laufbrettern dürfen,

wenn es sich um Arbeiten an einfachen Gestängen 
handelt, nicht mehr als zwei Beschäftigte stehen.

§ 55
Anbringen, Auswechseln und Entfernen von Drähten

(1) Die für die Ausführung von Leitungsarbeiten 
geltenden Signale sind jedem Beschäftigten vor 
Beginn der Arbeiten bekanntzugeben und von ihm 
zu beachten. Das gilt insbesondere für Arbeiten auf 
dem Bahngelände.

(2) Werden Drähte über Straßen gezogen, so ist 
der Draht auf beiden Seiten hochzuhalten; die 
Fahrer von herannahenden Verkehrsmitteln sind 
rechtzeitig zu warnen und zum langsamen Fahren 
anzuhalten.

(3) Auf guten Zustand und sichere Anbringung 
der Flaschenzüge und Drahtwinden ist zu achten; 
Zugvorrichtungen müssen sicher befestigt werden.

(4) Drahtwinden dürfen zum Spannen der Drähte 
nur langsam bewegt werden; die Kurbel ist erst 
dann loszulassen, wenn der Sperrkegel richtig ein
gefallen ist und das Sperrad festsitzt.

(5) Drähte und Leinen, die sich an Dachziegeln 
usw. verfangen haben, sind vorsichtig zu lösen.

(6) Abgezwickte Drahtenden müssen sofort ge
sammelt und ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

§ 56 
Kanalbauarbeiten

(1) Hervorstehende oder zu tief sitzende Schacht- % 
einfassungen, die eine Gefahr für den Verkehr bil
den, sind sofort der nächsten Aufsichtsstelle zu 
melden.

(2) Beim Herstellen von Leitungsgräben und Ver
legen von Leitungen in die Erde sind die Vorschrif
ten der hierfür ergangenen Arbeitsschutzbestim
mung 631 (GBl. 1952 S. 882) zu beachten.

(3) Bei Kanalbauarbeiten in unmittelbarer Nähe 
von Eisenbahnen haben die Beschäftigten die Grä
ben usw. beim Herannahen eines Zuges rechtzeitig 
zu verlassen; das gleiche gilt bei Arbeiten in un
mittelbarer Nähe von Straßenbahnen.

(4) Baumaterialien sind so zu lagern, daß sie nicht 
in den Graben usw. fallen.

(5) Wurden beim Auswerfen der Gräben Gas
leitungen, Starkstromkabel usw. beschädigt, so sind 
die zuständigen Aufsichtsstellen sofort zu benach
richtigen. Bei Gasgeruch müssen die Gräben usw. 
sofort verlassen werden.

(6) Kabelformstücke sind zur Verhütung von Un
fällen mit Traghölzern an die Einbaustelle zu be
fördern und dort mit Setzeisen zu verlegen.

Kabelarbeiten
§ 57

(1) Kabelschachtabdeckungen sind nur mit den 
dafür bestimmten Schlüsseln abzuheben oder auf
zudecken. Bei besonders schweren Abdeckungen 
sind die mitgeführten Hebewerkzeuge zu verwenden.

(2) Festsitzende Deckel dürfen nur mit Ramm
klötzern gelockert werden.


